
Berufsgruppe der 

PädagogInnen in 

Kinderbetreuungs-

einrichtungen 

Oberösterreichs – 

BPKOÖ 
 
 
 
Die BPKOÖ ist die erste überparteiliche 
Plattform in unserem Bundesland, die sich 
für die Belange unserer Berufsgruppe 
einsetzt. 
 
Beim Gratiskindergarten hat man uns noch 
am falschen Fuß erwischt, beim neuen 
Dienstrecht wollen wir mitreden!  
 
Je mehr von uns sich in unserer –
Berufsgruppe zusammenschließen, desto 
eher werden wir als gewichtige Vertretung 
wahrgenommen und können die Anliegen 
für uns umso vehementer vertreten.  
 

Treten Sie uns bei, werden Sie aktiv – für 
Ihre Interessen und Anliegen! 

 

Für unsere Kolleginnen und Kollegen setzen wir 
uns unter anderem ein für: 
 

• Erhöhung der Vorbereitungszeit  
Kinder zeigen vermehrten Bedarf an 
Zuwendung im sozialen, emotionalen, 
sprachlichen und kognitiven Bereich. 
Verstärkt treten Ängste, 
Wahrnehmungsstörungen, 
Entwicklungsrückstände, 
Migrationshintergrund, Lern- und 
Leistungsstörungen, gesundheitliche 
Probleme usw. auf.  
Die geforderte und notwendige 
Erziehungspartnerschaft kann nur durch 
ausreichende Kommunikation gelingen. 
Die schriftlichen Dokumentationen 
verschiedenster Art haben sich maßgeblich 
erhöht, wie zum Beispiel: 

- Konzeptionserstellungen und 
Evaluierungen, 

- Planungen und Reflexionen 
- Einkindbeobachtungen mit daraus 

resultierenden Angeboten und 
Fördermaßnahmen 

- Veränderung in der größeren 
Altersstreuung verbunden mit darauf 
abgestimmten pädagogischen 
Maßnahmen 

- Integrationsaufwand 
- Administrativer Aufwand 
- Studium neuer Fachliteratur 
- Sprachstandsfeststellung 

- Weiters gibt es Überlegungen, 
Prozesse, Gespräche und 
Handlungen, die sich nicht belegen 
lassen, jedoch einen wesentlichen 
Beitrag in der Bildungs- und 
Erziehungsarbeit leisten. 

 
Dafür benötigen wir: 

- Sockelzeit von 3 Stunden für die 
Kommunikation mit den Eltern und 
den MitarbeiterInnen 
(Qualitätsmanagement, Teamarbeit 
und Entwicklung, 
Öffentlichkeitsarbeit 

- 9 Stunden Vorbereitungszeit für jede 
gruppenführende Pädagogin – nicht 
aliquotiert 

- 8 Stunden für die 2. Fachkraft 
(Assistenz) – aliquotiert bei Teilzeit  

 
• Vordienstzeiten sind zur Gänze 

anzurechnen 
 

• Urlaub: Ein Teil des Urlaubes muss 
selbstbestimmt möglich sein, wenn andere 
Erholungszeiten(Ferien) nicht mehr zur 
Verfügung stehen. Urlaub und Zeitausgleich 
sind dem Österreichischen Arbeitsrecht 
anzupassen. Ein Springerpool an 
Fachkräften sollte zur Verfügung stehen.  
 

• Fortbildungszeit: Jede/r 
Mitarbeiter/in hat Fortbildungsurlaub im 
Ausmaß ihrer Wochenarbeitszeit. 



• Bildungskarenz und Sabbatjahr: sollte 
gesetzlich ermöglicht werden.  
 

• Gehalt:  
Die Kinderbetreuungsinstitutionen als Orte 
der Bildung legen das Fundament für die 
zukünftige Gesellschaft. Leistung und 
Entlohnung müssen übereinstimmen. 
 
Die Entlohnung ist der psychischen und 
physischen Belastung anzupassen, denn laut 
Versicherung sind die PädagogInnen eine 
Risikogruppe für Burnout. Die Leistungen 
der PädagogInnen haben sich um 100 % 
erhöht. Daher gebührt auch eine 
maßgebliche Erhöhung der Löhne inklusive 
der LeiterInnenzulage.  
 

• Verbesserungen bei Leitungen bzw. 
Leiterstunden 
LeiterInnen sollen immer mehr Aufgaben 
übernehmen:  

- Qualitätsmanagement für den 
gesamten Betrieb 

- Ansprechpartner für alle Kunden und 
MitarbeiterInnen sein 

- Erledigung der gesamten 
Administration und Organisation 

- Öffentlichkeitsarbeit 
- Teamarbeit, Teamentwicklung, 

Teamführung 
- Pädagogische Klarheit in den 

unterschiedlichen Gruppenstrukturen 
gewährleisten 

- Schriftliche Dokumentation 
unterschiedlicher Art 
(Elterngespräche, 
Integrationsaufwand, 
Konzeptionserstellungen, 
Evaluierungen, …)  

- Vermehrte Kommunikation im Sinne 
der Erziehungspartnerschaft 

- Auf die psychische und physische 
Gesundheit der MitarbeiterInnen 
achten 

 
Dafür benötigen wir Zeit: 

- Erhöhung der Leiterstunden indem 
eine Sockelzeit von 5 Std und pro 
Gruppe je 2 weitere Std 

- 7 Std. für eine 1-gruppige 
Einrichtung 

- Keine Aliquotierung bei Teilzeit 
- Freistellung ab 3 Gruppen – nicht als 

Kann-Bestimmung sondern als Muss. 
 

• Konkretisierungen und 
Klarstellungen zugunsten der 
PädagogInnen bei vielen Kann – 
Bestimmungen in Muss-
Regelungen! 

• Gültigkeit des neuen Dienst-
rechtes auch für Krabbelstuben,  
und alle relevanten Kinder-
betreuungseinrichtungen 

__________________________________ 
Wir sind auch per e-mail erreichbar: 

berufsgruppe@bpkooe.at  
Der gegenwärtige Vorstand der BPKOÖ setzt 
sich wie folgt zusammen: 

Vorsitzender:  
Gottfried Zeiner,  
Mursberg 11, 4111 Walding,  
 Vorsitzender Stv.:  
Nina Gilhofer,  
Sportstr. 8, 4062 Kirchberg / Thening  
 Schriftführerin:  
Michaela Ortner,  
Im Schmiedgarten 18, 4284 Tragwein 
 Schriftführerin Stv.: 
Nina Mitterhauser,  
Hacklsiedlung 6, 4582 Spital/Pyhrn 
 2. Schriftführerin Stv.:  
Astrid Bossert,  
Pießling 86, 4575 Roßleithen 
 Kassier:  
Markus Niederhauser,  
Heliosallee 118, 4030 Linz 
 Kassier-Stv.:  
Gabi Schmitzberger,  
Siebenbürgerstr. 17/8, 4600 Wels 

 
Darum: Je mehr wir sind, desto eher 
werden wir als gewichtige Vertretung 
wahrgenommen und können die An-liegen 
für uns umso vehementer vertreten.  
 

Deshalb ist es wichtig:  
 

Treten Sie bei!



 
 


